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Der Stand landesweiter
Biotopverbundplanungen in Deutschland
– ein aktueller Überblick
KERSTEN HÄNEL

1 Einleitung

Die nachfolgende Länderübersicht soll Auskunft
über den gegenwärtigen Stand (31.08.2006) lan-
desweiter Biotopverbundplanungen in Deutsch-
land geben. Eine erste Fassung der Länderüber-
sicht wurde 2004 dem Projekt „Erstellung eines
bundesweit kohärenten Grobkonzeptes von Le-
bensraumkorridoren“ [91] zur Verfügung gestellt.
Inzwischen gibt es neue Entwicklungen in den
Ländern und es stehen weitere Informationen zur
Verfügung. Anlässlich der Tagung „Biotopver-
bund – von der Planung zur Umsetzung“ vom 6.
bis 7. September 2006 in Halle/Sachsen-Anhalt
kann hier eine komprimierte Version der aktua-
lisierten, umstrukturierten und präzisierten Län-
derübersicht vorgestellt werden.

Für jedes Bundesland wird anfangs kurz auf
den Planungsstand eingegangen. Danach folgen
Angaben zu den Planungsinstrumenten, die für
die landesweite Biotopverbundplanung einge-
setzt wurden; der Biotopverbund kann Inhalt der
Landschaftsplanung oder/und einer eigenständi-
gen Fachplanung des Naturschutzes sein. Es wird
versucht, den jeweiligen Planungsansatz durch
die Erörterung der Flächen- bzw. Raumkategori-
en und der fachlichen Vorgehensweise (schutz-
kategorie- / lebensraum- / artenbezogene Ansät-
ze, Zielentwicklung) zu erläutern.

Abschließend soll jeweils auf die Inhalte der
Landesraumordnungsplanung aufmerksam ge-
macht werden, die gemäß der Entschließung der
MKRO zum „Aufbau eines ökologischen Verbund-
systems in der räumlichen Planung“ [17] Festle-
gungen zum landesweiten Biotopverbund enthal-
ten kann. Wesentliche Grundlage für diese Aus-
führungen stellt die Arbeit von JEßBERGER [44] dar.

Die Planungen der Stadtstaaten Berlin, Bre-
men und Hamburg werden nicht in die Übersicht

einbezogen, da das Themenfeld der Freiraum-
bzw. Biotopverbundsysteme in Großstädten und
Ballungsräumen einen besonderen methodi-
schen Rahmen erhalten müsste, was an dieser
Stelle nicht zusätzlich möglich ist.

2 Länderübersicht

Baden-Württemberg
Eine landesweite Planung und Darstellung liegt
nicht vor. Derzeit läuft die Erarbeitung einer „Ar-
beitshilfe zur Biotopverbundplanung“ [57], die
einen einheitlichen fachlichen Empfehlungs- und
Kriterienrahmen für die regionale Ebene des Bi-
otopverbundes geben soll, in der aber zugleich
landesweit bedeutsame Kerngebiete und Such-
räume für Verbindungs- bzw. Entwicklungsflä-
chen ermittelt werden (geplanter Abschluss im
Februar 2007). Es ist vorgesehen, für vier Lebens-
raum-Haupttypen (Wälder, Offenlandkomplexle-
bensräume trockener bis mittlerer Standorte so-
wie mittlerer bis feuchter Standorte, Fließgewäs-
ser) die landesweit bedeutsamen Kerngebiete
und Suchräume für Verbindungs- bzw. Entwick-
lungsflächen zu lokalisieren; also Verbundsyste-
me für diese Typen aufzuzeigen.

Das Landschaftsrahmenprogramm Baden-
Württemberg [60] enthält keine konkreten Inhal-
te zum Biotopverbund. Eine Fortschreibung ist
aktuell nicht vorgesehen bzw. erfolgte auch nicht
aus Anlass der Aufstellung des Landesentwick-
lungsplans 2002 (Primärintegration). Es existie-
ren jedoch umfangreiche „Materialien zum Land-
schaftsrahmenprogramm Baden-Württemberg“
[86 bzw. 58], die als Fachbeitrag für die Aufstel-
lung des Landesentwicklungsplans 2002 gelten.
Sie enthalten in der Karte 87 (in der Internet-Ver-
öffentlichung Karte 80) großräumige „Gebiete
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und Korridore mit besonderer Eignung für einen
großräumig wirksamen Lebensraumverbund“
(Maßstab: 1:200.000). Weiterhin gibt es ein lan-
desweites Zielartenkonzept (Maßstab 1:200.000)
[109, 111], das in seinem umfassenden Ansatz je-
doch nicht unmittelbar Eingang in die behördli-
che Planung gefunden hat.

Nach dem Landesentwicklungsplan 2002
[110] soll ein „ökologisch wirksamer großräumi-
ger Freiraumverbund“ geschaffen werden. Der
Landesentwicklungsplan weist grob abgegrenz-
te und großflächige „überregional bedeutsame
naturnahe Landschaftsräume“ (Karte im Maß-
stab 1:2.000.000) aus, die in den Regionalplänen
ergänzt und konkretisiert werden sollen.

Bayern
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
liegt im Entwurf vor. Biotopverbund ist Bestand-
teil des ABSP als umfassende Fachplanung des
Naturschutzes. Durch die Auswertung der in Bay-
ern flächendeckend im Maßstab 1:50.000 vorlie-
genden Kreisbände des ABSP und durch die Zu-
sammenführung entsprechender Kategorien für
die Landesebene entstand eine Karte „Landeswei-
ter Biotopverbund“, in der drei Kategorien unter-
schieden werden:

• Schwerpunkt Sicherung und Optimierung
• Schwerpunkt Entwicklung und Optimierung
• Schwerpunkt Entwicklung

Grundsätzlich sind die Schwerpunkte nicht als
„Punkte“, sondern als Flächen in Form von Kulissen
bzw. Korridoren zu verstehen. Bei den ersten zwei
Kategorien handelt es sich um „Gebiete von heraus-
ragender Bedeutung für den Arten- und Biotop-
schutz“. Während der erste Schwerpunkt die „Kern-
zonen des landesweiten Biotopverbundes mit sehr
guter Biotop- und Artenausstattung“ widerspiegelt,
beinhaltet der zweite Schwerpunkt „Entwicklungs-
zonen mit großer funktionaler Bedeutung für den
landesweiten Biotopverbund“. Der „Schwerpunkt
Entwicklung“ gilt für (z.T. ausgeräumte) Landschaf-
ten, in denen eine allgemeine Verbesserung der Ver-
bundfunktion auf lokaler und regionaler Basis an-
gestrebt wird [nach 5, 6, 89].

Ein eigenständiges Landschaftsprogramm
wird in Bayern nicht vorgehalten (Primärintegra-
tion).

Nach dem Landesentwicklungsprogramm [7]
soll ein landesweites „Biotopverbundsystem“ mit
Gebieten örtlicher, regionaler, nationaler und
europaweiter Bedeutung entwickelt werden. Die
Flächen des „Biotopverbundsystems“ oder eine
Grobkulisse werden im Landesentwicklungspro-
gramm jedoch nicht dargestellt. Die Kernflächen
des „Biotopverbundsystems“ sollen durch natur-
schutzrechtliche Schutzkategorien gesichert sein.
Im Rahmen der Regionalplanung soll die gesam-
te Gebietskulisse des landesweiten Biotopver-
bunds durch die Ausweisung von „landschaftli-
chen Vorbehaltsgebieten“ raumplanerisch gesi-
chert werden.

Brandenburg
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
liegt vor. Das Landschaftsprogramm Branden-
burg enthält Darstellungen zum Biotopverbund
im Maßstab 1:300.000 [62]. Die ausgewiesenen
„Kernflächen des Naturschutzes“ (Schutzgebiete
und landesweit für den Arten- und Biotopschutz
besonders wertvolle Bereiche) können auch als
Kernflächen des Biotopverbundes aufgefasst wer-
den. Außerdem wurde ein „landesweites Fließge-
wässerschutzsystem“ (vorrangig zu schützende
und zu entwickelnde Fließgewässer) aufgestellt.
Im Zusammenhang mit dem Fließgewässer-
schutzsystem ist auch ein „überregionales Feucht-
biotopverbundsystem“ mit den Kategorien „Ent-
wicklung großräumiger Niedermoorgebiete und
Auen“ und „Entwicklung der Ergänzungsräume
für einen Feuchtbiotopverbund“ geplant.

In Brandenburg liegen zwei teilraumbezoge-
ne Landesentwicklungspläne vor. Im „Landesent-
wicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-Bran-
denburg“ (Maßstab: 1:300.000, [64]) erfolgt die
Raumordnungsplanung für Brandenburg und
den „äußeren Entwicklungsraum“ um Berlin. Der
„Gemeinsame Landesentwicklungsplan für den
engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Ber-
lin“ (Maßstab: 1:100.000, [63]) bezieht sich auf das
brandenburgische Umland Berlins bis in eine Ent-
fernung von ca. 25 bis 30 km. Für den Gesamtraum
bzw. den „äußeren Entwicklungsraum“ und auch
für den „engeren Verflechtungsraum“ soll ein
„ökologisch wirksames Freiraumverbundsystem“
aufgebaut werden, dessen Raumabgrenzungen in
den Plänen dargestellt sind.
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Hessen
Eine landesweite Planung und Darstellung liegt
nicht vor. Die Erarbeitung eines Landschaftspro-
gramms ist seit der Novellierung des Hessischen
Naturschutzgesetzes 2002 festgeschrieben.

In den Grundsätzen für Natur und Landschaft
des Landesentwicklungsplans Hessen (Maßstab:
1:200.000, [42]) ist zur Sicherung der (aller) öko-
logischen Freiraumfunktionen die Ausweisung
eines „ökologischen Verbundsystems“ vorgese-
hen. Die drei im Plan dargestellten groben Raum-
kategorien sind:

• Ökologische Vorzugsräume: landesweit be-
deutsame großflächige natürliche Lebens-
räume besonderer Schutzwürdigkeit (Bei-
spiele: große Auen, Waldgebiete, Biosphären-
reservat Rhön),

• Ökologische Schwerpunkträume: großflächi-
ge NSG (>75 ha), FFH- u. Vogelschutzgebiete
und

• Ökologische Verbundräume: bandartige Ver-
knüpfungsräume zwischen den Vorzugs- und
Schwerpunkträumen.

Mecklenburg-Vorpommern
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
liegt vor. Der landesweite Biotopverbund ist In-
halt des gutachtlichen Landschaftsprogramms
Mecklenburg-Vorpommern (Maßstab 1:250.000,
[108]). Den „naturgutbezogenen Leitlinien“ (Na-
turgut „Arten und Lebensräume“) liegen Hierar-
chien zur Einstufung von landesweit bedeutsa-
men Zielarten und von landesweit bedeutsamen
Ziellebensräumen zugrunde (Stufen: höchste,
sehr hohe und hohe Priorität für das Land). Es er-
geben sich aus landesweiter Sicht zwei überge-
ordnete Ziel-Schwerpunkte (jeweils abgestuft
nach den o.g. Prioritäten):

• Erhalt natürlicher und naturnaher Lebens-
räume sowie Erhalt von Artenvorkommen
und

• Entwicklung von Bereichen mit hohem Re-
generationspotenzial für die Wiederausbrei-
tung von Arten bzw. für das Entstehen von
Lebensräumen.

Diese sind als „lebensraumbezogene Schwer-
punktbereiche und Maßnahmen“ (ein ökosys-
tembezogener Ansatz) kartografisch dargestellt.

Biotopverbundflächen werden mit einer Katego-
rie „Sicherung und Entwicklung des Biotopver-
bundes“ durch eine Umrahmung der verschiede-
nen lebensraumbezogenen Maßnahmenbereiche
gekennzeichnet.

In der Entwicklungskonzeption werden ab-
schließend für jede Landschaftszone bezogen auf
die landesweit bedeutsamen Lebensraumtypen
(ergänzt durch Zielarten) Qualitätsziele benannt.

In einer speziellen Karte „Ziele der Raument-
wicklung/Anforderungen an die Raumordnung“
werden „Bereiche mit herausragender Bedeutung
für die Sicherung ökologischer Funktionen“ (Vor-
schlag für Vorranggebiete im Landesentwick-
lungsplan) und „Bereiche mit besonderer Bedeu-
tung für die Sicherung ökologischer Funktionen“
(Vorschlag für Vorbehaltsgebiete im Landesent-
wicklungsplan) dargestellt. Teile der Vorsorgeflä-
chen (einschließlich entsprechender Vorrangflä-
chen Naturschutz) sind als „Bereiche zur Siche-
rung und Entwicklung des Biotopverbundes“ mit
den Kategorien „Europäischer Biotopverbund“
und „Biotopverbund landesweiter Bedeutung“
ausgewiesen. Als eine Grundlage zur Ausweisung
des landesweiten Biotopverbundes diente auch
ein Konzept, in dem großräumige Ausbreitungs-
und Wanderkorridore für Wirbeltiere mit großen
Raumansprüchen (Typen: wald-/landorientiert
sowie fließgewässer-/niederungsorientiert) er-
mittelt wurden.

Nach dem Landesraumentwicklungspro-
gramm Mecklenburg-Vorpommern (Maßstab:
1:250.000 [59]) soll ein „landesweites Biotopver-
bundsystem“ durch die Konkretisierung und Ver-
netzung existierender großräumiger Verbund-
strukturen entstehen. Die Schutzgebiete des eu-
ropäischen Schutzgebietssystems Natura 2000
sollen die wichtigsten Bestandteile des Biotopver-
bundsystems darstellen.

In der Karte des Landesraumentwicklungs-
programms werden „Vorrang- und Vorbehaltsge-
biete Naturschutz und Landschaftspflege“ ausge-
wiesen. Teile des im gutachtlichen Landschafts-
programm ausgewiesenen Verbundsystems fin-
den sich darin wieder. Von den im gutachtlichen
Landschaftsprogramm vorgeschlagenen Vor-
ranggebieten, Vorbehaltsgebieten und „Erho-
lungsräumen“ wurden nur die Räume der Vor-
ranggebiete in das Raumentwicklungsprogramm
integriert (stark orientiert an den Schutzgebie-
ten). Diese Räume sind nicht vollständig als Vor-
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ranggebiete sondern teilweise auch als Vorbe-
haltsgebiete ausgewiesen.

Niedersachsen
Eine landesweite Planung und Darstellung liegt
nicht vor. Die Aufstellung und Fortschreibung ei-
nes Landschaftsprogramms ist nach § 4 des NNatG
vorgesehen. Das Niedersächsische Landschafts-
programm [19] enthält keine Ausführungen zu ei-
nem landesweiten Biotopverbundsystem.

Im Landes-Raumordnungsprogramm Nie-
dersachsen (Maßstab: 1:500.000 [88]) ist als Ziel
für Naturschutz und Landschaftspflege der Auf-
bau eines „landesweiten Biotopverbunds“ formu-
liert. Der „landesweite Biotopverbund“ ist im Pro-
gramm jedoch nicht kartografisch dargestellt. Die
in der Festlegungskarte zeichnerisch abgegrenz-
ten „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“
sowie die „aus Landessicht wertvollen Land-
schaftsteile“, welche in der „Beikarte 1“ dargestellt
sind und für eine Festsetzung als „Vorsorgegebie-
te für Natur und Landschaft“ im Rahmen der Re-
gionalplanung herangezogen werden sollen, wei-
sen überwiegend den Charakter eines Verbund-
systems auf [44].

Nordrhein-Westfalen
Eine landesweite Planung liegt vor, aber überre-
gional-landesweit bedeutsame Bestandteile sind
noch nicht maßstabsgerecht ausgewiesen. Die
landesweite Biotopverbundplanung (Gesamt-
konzept) wird im Rahmen des „Fachbeitrages des
Naturschutzes und der Landschaftspflege“ im
Maßstab 1:25.000 seit 1995 durch die LÖBF NRW
als Grundlage für die Regionalpläne (gleichzeitig
Landschaftsrahmenpläne) und für die Land-
schaftspläne auf Kreisebene erarbeitet. Bezugs-
räume für die Planung des Biotopverbunds sind
acht Großlandschaften, die in Landschaftsräume
unterteilt sind. Für jeden Landschaftraum werden
Zielvorstellungen zur zukünftigen Landschafts-
entwicklung benannt. Den charakteristischen
Tier- und Pflanzenarten sollen ausreichend gro-
ße und standörtlich geeignete Lebensräume pla-
nerisch gesichert werden, um langfristig überle-
bensfähige Populationsgrößen zu erhalten. Für
die Ermittlung der Biotopverbundflächen (Kern-
gebiete und Verbindungsflächen) werden als
fachliche Eckwerte u.a. die Lebensraumansprü-
che insbesondere geschützter und gefährdeter
Leitarten herangezogen.

Alle Biotopverbundflächen werden in Biotop-
verbunddokumenten beschrieben (Inhalt: u.a.
Biotoptypen, Leitarten, Bewertung bezogen auf
die Verbundfunktion, Ziele) und zwei Kategorien
zugeordnet:

I) Flächen mit herausragender Bedeutung für
das Biotopverbundsystem und

II) Flächen mit besonderer Bedeutung für das
Biotopverbundsystem.

In die Flächen der Kategorie I sind neben bereits
naturschutzwürdigen Lebensräumen optimaler
Ausprägung (Kernflächen / u. a. Schutzgebiete)
auch entwicklungsfähige Bereiche einbezogen.
Gebiete der Kategorie II verknüpfen die Gebiete
der Kategorie I in Form weiterer Verbindungsflä-
chen und Trittsteine.

Nach § 15 Abs. 1 des Landschaftsgesetzes NRW
ist für Nordrhein-Westfalen ein Landschaftspro-
gramm aufzustellen, welches bislang aber nicht
existiert.

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalen (Maßstab: 1:200.000 [85]) soll die lan-
desplanerischen Voraussetzungen für den Auf-
bau eines „landesweiten Biotopverbunds“ schaf-
fen. Der „landesweite Biotopverbund“ wird durch
„Gebiete für den Schutz der Natur“ (Gebiete > 75
Hektar; NSG und weitere geeignete Gebiete, wie
Täler, Auen, feuchte Niederungen und bewalde-
te Gebirgszüge) und „Feuchtgebiete von interna-
tionaler Bedeutung“ aufgebaut und kartografisch
im Plan dargestellt. Grundlagen für die Auswahl
und die räumliche Anordnung der „Gebiete für
den Schutz der Natur“ sind die Ergebnisse von
Auswertungen, die im Rahmen der Vorbereitun-
gen von Gebietsentwicklungsplänen, Land-
schaftsplänen und speziellen Naturschutzpro-
grammen erarbeitet wurden (s.o. „Fachbeitrag
des Naturschutzes und der Landschaftspflege“).

Rheinland-Pfalz
Eine landesweite Planung und Darstellung liegt
vor. Eine maßstabsgerechte Aggregierung über-
regional-landesweit bedeutsamer Bestandteile
des Biotopverbunds beschränkt sich bisher auf
die Ausweisung von „Prioritäten“ (Gebieten aus
landesweiter Sicht) in der „Planung Vernetzter
Biotopsysteme“. Die „Planung Vernetzter Biotop-
systeme“ wird seit 1989 durchgeführt [15] und
liegt heute flächendeckend vor. Es handelt sich
um eine eigenständige, landesweite Fachplanung
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des Naturschutzes auf der regionalen Ebene der
Landkreise (Maßstab 1:25.000). Die Bearbeitung
erfolgte durch das LWUG in Verbindung mit Pla-
nungsbüros. Für die „Planung Vernetzter Biotop-
systeme“ wird die flächendeckende Entwicklung
von lebensraumbezogenen, aufeinander abge-
stimmten naturschutzfachlichen Zielen als über-
geordnetes Planungsziel auf naturräumlicher
Ebene angegeben. Der auf Lebensraumtypen be-
zogene Ansatz wird durch ein Konzept „Leitarten“
ergänzt. Es werden Arten ausgewählt, die im Na-
turraum an schutzwürdige Lebensraumtypen
gebunden sind und insbesondere Arten berück-
sichtigt, deren landesweites Schwerpunktvor-
kommen im Planungsraum liegt.

In der Planung werden Planungsziele für den
Landkreis (allgemein) und im Einzelnen für die
naturräumlichen Planungseinheiten formuliert.
Als generelle Zielkategorien fungieren die Kate-
gorien „Erhalt“ (Flächen der Biotopkartierungen
als „Kernflächen des Biotopsystems“), „Entwick-
lung“ (z. B. potenzielle Kernflächen, Bildung von
Komplexen, Pufferzonen) und „biotoptypenver-
trägliche Nutzung“ (für „alle übrigen“ Nutzflä-
chen). Eine wesentliche Grundlage für die Bestim-
mung der Entwicklungsmöglichkeiten stellt die
Karte der heutigen PNV dar (als „vegetations-
kundliche Standortkarte“).

In den „Hinweisen für die Umsetzung der Pla-
nungsziele“ werden insbesondere die „Prioritäten
aus landesweiter Sicht“ und die „Prioritäten auf
Landkreisebene“ herausgearbeitet und in einer
Zusatzkarte im Maßstab 1:100.000 als Schwer-
punktbereiche (gegliedert nach Biotoptypen) dar-
gestellt [nach 8, 15].

Die Aufstellung eines Landschaftspro-
gramms ist erst seit Inkrafttreten des neuen Lan-
desnaturschutzgesetzes im September 2005 vor-
geschrieben. Es sollen ein Landschaftsprogramm
als Beitrag zum (fortzuschreibenden) Landesent-
wicklungsprogramm und Landschaftsrahmen-
pläne als Beitrag zu den Regionalplänen erarbei-
tet werden (§ 8 LNatSchG Rheinland-Pfalz).

Im Landesentwicklungsprogramm III (Maß-
stab: 1:200.000, [101]) wird die Einrichtung „ver-
netzter Biotopsysteme“ als Grundsatz eingeführt.
Kartografisch werden die „landesweit bedeutsa-
men Kernräume“ und die „landesweit bedeutsa-
men Vernetzungsachsen“ als Vorbehaltsflächen
dargestellt.

Saarland
Eine landesweite Planung und Darstellung liegt
im Entwurf vor. Die Planung zum landesweiten
Biotopverbund ist Inhalt des Entwurfes des
Landschaftsrahmenplanes Saarland (Maßstab
1:25.000 [80]). Seit der Neuordnung des saarlän-
dischen Naturschutzrechts im April 2006 ist nach
§ 5 und § 15 des SNG die Aufstellung eines Land-
schaftsprogramms als Fachplan vorgesehen.

Nach dem Landschaftsrahmenplan soll das
Biotopverbundsystem des Saarlands durch „Gebie-
te mit Vorrang für Schutz und Sicherung von Ar-
ten und Biotopen“ („Vorrangflächen“, s.u.), „Vernet-
zungsachsen“ sowie „Pufferzonen“ im Umfeld der
Vorrangflächen aufgebaut werden. Die Hauptka-
tegorie „Gebiete mit Vorrang ...“ enthält im Einzel-
nen Vorrangflächen mit sehr hoher Bedeutung,
Vorrangflächen mit hoher Bedeutung und Vor-
rangflächen. Die drei in Anlehnung an die Kate-
gorien der Raumordnung („Vorrang“) benannten
Gebietstypen werden als „Kernzonen“ des Biotop-
verbunds betrachtet. Zur Flächenfindung wurden
die Kriterien Naturnähe, Strukturvielfalt, Selten-
heit / Gefährdung und Repräsentativität herange-
zogen. Wesentliche Grundlagen zur Auswahl der
Vorrangflächen waren die gemeldeten FFH-Gebie-
te, die Flächenkontingente des Arten- und Biotop-
schutzprogramms des Saarlandes, die landeswei-
te Biotopkartierung, die Gutachten zur Land-
schaftsrahmenplanung und die HANSA-Luftbild-
Kartierung (Waldfläche). Im Landschaftsrahmen-
plan werden außerdem die wichtigsten „Vernet-
zungsachsen“ zum Verbund von Vorrangflächen
ausgewiesen. Sie zeichnen sich sowohl durch ihre
Vernetzungsfunktion als auch durch ihre Entwick-
lungsfähigkeit aus und befinden sich vorwiegend
im Bereich der Fließgewässer und der Auen,
teilweise auch im Bereich großräumiger Rekulti-
vierungsmaßnahmen der Rohstoffwirtschaft.

Der Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt
„Umwelt“ [81, 82] formuliert in den räumlichen
Leitvorstellungen die Schaffung eines „Freiraum-
verbundes“ als raumordnerischen Beitrag zur
Entwicklung eines landesweiten Biotopverbund-
systems. Im Plan wird der landesweite Biotopver-
bund durch die „Vorranggebiete für Naturschutz“
(Schutzgebiete, bedeutende Biotope und Artvor-
kommen) und die „Vorranggebiete für Freiraum-
schutz“ (Verbindungs- und Entwicklungsflächen,
Sicherung von noch zusammenhängenden nicht
bebauten Landschaftsteilen) aufgebaut.
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Sachsen
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
liegt vor. Der Landesentwicklungsplan Sachsen
[99] enthält als „Erläuterungskarte“ die „Gebiets-
kulisse zur Ausweisung des ökologischen Ver-
bundsystems“ (Maßstab 1:300.000). Im Anhang
3 des Landesentwicklungsplans sind „Fachplaner-
ische Inhalte des Landschaftsprogramms“ veröf-
fentlicht (s. Kap. 4.11.2), die als Bestandteil eines
fortgeschriebenen Landschaftsprogramms auf-
gefasst werden können (Primärintegration). In
den „Fachlichen Grundlagen für einen landeswei-
ten Biotopverbund im Freistaat Sachsen“ [98]
wird die fachliche Vorgehensweise für die Erar-
beitung der o.g. Gebietskulisse (Suchräume /
„sachlich-räumliche Schwerpunkte“) beschrie-
ben. Es wurde ein Verfahren zur Eignungsbewer-
tung von Gebieten entwickelt, dem insbesondere
Informationen zu Lebensräumen und Arten
zugrunde liegen (lebensraum- und artenbezoge-
ner Ansatz). Räumliche Bezugseinheiten sind 19
an der naturräumlichen Gliederung Sachsens ori-
entierte Bearbeitungsgebiete, für die zunächst
generelle landschaftsökologische Zielstellungen
und Handlungsgrundsätze formuliert und so ge-
nannte „sachliche Schwerpunkte“ abgeleitet wur-
den. Die „sachlichen Schwerpunkte“ werden an-
hand u. g. Kriterien verbal-argumentativ (mit ent-
sprechenden Hintergrunddaten) gebildet und
nach Biotoptypengruppen benannt (z.B. Bedeu-
tung des Bearbeitungsgebietes für Hainbuchen-
Eichenwälder oder für Flussauen und Feuchtgebie-
te). Im nächsten Arbeitsschritt folgte eine detail-
lierte Eignungsbewertung mit dem grundsätzli-
chen Ziel, innerhalb der Bearbeitungsgebiete
(Such-)Räume mit erhöhter Bedeutung für den
Arten- und Biotopschutz zu ermitteln. Dies ge-
schah anhand von Ausstattungsmerkmalen (z.B.
Vorkommensschwerpunkte ausgewählter gefähr-
deter Pflanzen- und Tierarten sowie von Biotopen,
standörtliche Entwicklungspotenziale). Diese
„sachlich-räumlichen Schwerpunkte“ wurden im
Maßstab 1:100.000 bis 1:200.000 abgegrenzt und
in die Kategorien „Kernflächen“ (Bereiche mit he-
rausragender Arten- und Biotopausstattung mit
überwiegend günstigem Erhaltungszustand) und
„Verbindungsflächen“ (es besteht ein mehr oder
weniger großer Entwicklungsbedarf im Sinne ei-
ner Zustandsverbesserung) untergliedert.

Beide Flächentypen sind für 12 verschiedene
Biotop- bzw. Ökosystemtypen kartografisch dar-
gestellt und bilden zusammen ein räumlich-ko-
härentes System. Zusätzlich werden durch ver-
schiedene Randlinien „Bedeutungen für den Ar-
ten- und Biotopschutz“ (landesweite Bedeutung,
überregionale Bedeutung, überwiegend [nur]
Verbindungsfunktion) eingeführt. Für alle sach-
lich-räumlichen Schwerpunkte sind Erhaltungs-
und Entwicklungsziele sowie Handlungsgrund-
sätze formuliert (Zielrahmen).

Die im Landesentwicklungsplan 2003 darge-
stellten Kategorien der „Gebietskulisse zur Aus-
weisung des ökologischen Verbundsystems“ ent-
sprechen weitgehend der in den „Fachlichen
Grundlagen“ von 2006 dargestellten Kulisse (s.o.).
Eine Präzisierung der Suchräume zur Auswahl der
Flächen des „ökologischen Verbundsystems“ ist
in den Regionalplänen durchzuführen. Hierzu
sollen „Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Natur
und Landschaft“ ausgewiesen werden.

Sachsen-Anhalt
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
(Verbundeinheiten) liegt vor.

Mit der Planung des „Ökologischen Verbund-
systems des Landes Sachsen-Anhalt“ (Grundlage
der nachfolgenden Darstellungen: [73]) verfügt
Sachsen-Anhalt über eine Fachplanung des Na-
turschutzes auf der regionalen Ebene der Land-
kreise im Maßstab 1:50.000 (Planungszeitraum
1997-2006). Die Planung wurde im Auftrag des
zuständigen Ministeriums vom LAU organisiert.
Die einzelnen Landkreispläne wurden unter Vor-
gabe einheitlicher Kriterien durch Planungsbüros
in enger Zusammenarbeit mit den unteren Na-
turschutzbehörden erarbeitet. Mit dem Planungs-
maßstab 1:50.000 sollten sowohl ausreichend
großmaßstäbliche Vorschläge für die regionale
Planungsebene entwickelt als auch eine gute
fachliche Aggregationsbasis für Darstellungen
auf überregionaler bzw. landesweiter Ebene ge-
schaffen werden. In den Plänen sind „Kernflä-
chen“ (in den Grundlagenkarten differenziert
nach Biotoptypen) und „Entwicklungsflächen“
(potenzielle Kernflächen, Verbindungs- und Puf-
ferflächen) dargestellt, die wiederum nach unter-
schiedlichem Handlungsbedarf unterteilt sind.
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Die Flächenauswahl erfolgte i.d.R. biotopty-
penbezogen. Sie basierte insbesondere bei den
Entwicklungsflächen auf fachlich begründeten
Einzelfallentscheidungen, in die zahlreiche
Grundlagenkenntnisse der unteren Naturschutz-
behörden und der auftragnehmenden Büros ein-
flossen. Kernflächen bestehen insbesondere aus
den Flächen der selektiven Biotopkartierung und
wertvollen Flächen aus der luftbildgestützten Bi-
otop- und Nutzungstypenkartierung.

Die Planung erfolgte gleichzeitig auf regiona-
ler und Landesebene im Gegenstromprinzip.

Auf Landesebene sind im Maßstab 1:300.000
abgeleitet und dargestellt:

• überregional bedeutsame Biotopverbundein-
heiten als Schwerpunktbereiche und Haupt-
verbundachsen von europäischer oder lan-
desweiter Bedeutung,

• regional bedeutsame Biotopverbundeinhei-
ten mit Verbindungsfunktionen zwischen
den überregional bedeutsamen Biotopver-
bundeinheiten und

• ausgewählte örtlich bedeutsame Biotopver-
bundeinheiten mit Ergänzungsfunktion.

Im Landschaftsprogramm des Landes Sachsen-
Anhalt (Maßstab 1:300.000, [83]) sind bereits Ziel-
stellungen zum Biotopverbund enthalten.
Danach soll der anzustrebende Verbund ökolo-
gisch bedeutsamer Gebiete ungefähr 15 % der
unbesiedelten Fläche des Landes einnehmen. In
Vorbereitung der überörtlichen Biotopverbund-
planung wurden auf einer Themenkarte „streng
geschützte Gebiete“ (NSG und Nationalpark) und
„potenzielle Flächen für den Naturschutz“ darge-
stellt. Die „potenziellen Flächen für den Natur-
schutz“ besitzen einen Anteil von ca. 30 % der Lan-
desfläche und sind naturschutzfachlich wertvol-
le Gebiete mit Suchraumcharakter. Mittlerweile
liegen die überörtlichen Biotopverbundplanun-
gen vor. Sie dienen nun insbesondere zur Aktua-
lisierung und Fortschreibung des Landschafts-
programms.

Nach dem LEP für das Land Sachsen-Anhalt
(Maßstab: 1:300.000 [78]) soll zur Vermeidung
von Isolationseffekten von Biotopen oder Ökosys-
temen ein „ökologisches Verbundsystem“ aufge-
baut werden. Im Plan werden „Vorbehaltsgebie-
te zum Aufbau eines ökologischen Verbundsys-
tems“ und „Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft“ ausgewiesen. Hier konnten wie auch

beim Landschaftsprogramm die Ergebnisse der
o.g. Planungen zum „Ökologischen Verbundsys-
tem“ (z.B. die erarbeiteten Biotopverbundeinhei-
ten) noch nicht berücksichtigt werden. Die Neu-
aufstellung des Landesentwicklungsplanes mit
Berücksichtigung des ökologischen Verbundes ist
für 2007 vorgesehen.

Schleswig-Holstein
Eine landesweite Planung mit maßstabsgerech-
ter Darstellung der überregional-landesweit be-
deutsamen Bestandteile des Biotopverbundes
(Schwerpunkt- und Achsenräume) liegt vor.

Durch das Landesamt für Natur und Umwelt
wurde das ebenenübergreifende „Schutzgebiets-
und Biotopverbundsystem Schleswig-Holstein“
erarbeitet, dessen landesweite Kategorien in das
Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein (Maß-
stab 1:250.000 [84]) integriert wurden. Wichtiger
Grundsatz des Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems ist die Trennung der Kategorien in natur-
betonte Biotope („Biotopverbund i.e.S.“, analog
§ 3 BNatSchG) und kulturgeprägte Landschafts-
ausschnitte („Biotopverbund i.w.S.“), die auf allen
Planungsebenen pragmatisch vollzogen wird.

Für die landesweite Ebene wurden im Pla-
nungsmaßstab 1:250.000 großräumige, umwelt-
schonend genutzte, landestypische Kulturland-
schaftsausschnitte als „Räume mit besonderer Eig-
nung für die Erhaltung und Entwicklung von Na-
tur und Landschaft“ differenziert in „Schwer-
punkt- und Verbundachsenräume“ ausgewiesen
(Gebiete mit überregionaler Bedeutung). Diese
Kategorien sind im Landschaftsprogramm als „Ge-
biete mit besonderer Bedeutung für den Arten- u.
Biotopschutz in der Kulturlandschaft“ dargestellt,
differenziert in „Schwerpunkt- und Achsenräume“.
Als Zieltypen für diese Räume werden u.a. groß-
räumige Heide-Moorlandschaften, Grünlandnie-
derungen oder Seenlandschaften genannt. Groß-
flächige naturbetonte Biotope (Zieltypen z.B. groß-
flächige Moore, Sümpfe, naturnahe Fließgewässer,
Heiden) sollen als „Gebiete mit besonderer Eig-
nung für die Erhaltung und Entwicklung großflä-
chiger, naturbetonter Lebensräume“ ausgewiesen
werden. Im Landschaftsprogramm sind bisher „Ge-
biete mit besonderer Bedeutung für den Arten- u.
Biotopschutz“ (nationale und internationale
Schutzgebiete) ausgewiesen.

Auf der regionalen Ebene (Maßstab 1:25.000)
sind die großflächigen naturbetonten Biotope als
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„Gebiete mit besonderer Eignung für die Erhal-
tung und Entwicklung großflächiger, naturbeton-
ter Lebensräume“ (Zieltypen s. o.) differenziert in
„Schwerpunktbereiche, Haupt- und Nebenver-
bundachsen“ ausgewiesen. Umweltschonend
genutzte naturraumtypische Kulturlandschafts-
ausschnitte (Zieltypen wie z. B. naturnah bewirt-
schaftete Wälder, strukturreiche Agrarland-
schaftsteile) sind hier als „Gebiete mit besonde-
rer Eignung für die Erhaltung und Entwicklung
strukturreicher, umweltschonend genutzter Kul-
turlandschaftsausschnitte“ bezeichnet. Die Dar-
stellung in den Landschaftsrahmenplänen erfolgt
als Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau
eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems
bzw. als strukturreiche Kulturlandschaftsaus-
schnitte. Seit 1995 liegen für alle Landkreise ent-
sprechende Planungen in Form eines Erläute-
rungstexts und eines Kartenteils vor, die ständig
fortgeschrieben werden.

Die lokale Ebene des „Schutzgebiets- und Bi-
otopverbundsystems“ soll die regionale Ebene
durch „Trittsteinbiotope“ wie Feldgehölze oder
kleine Gewässer und durch „Lineare Biotoptypen“
wie Uferränder, Knicks oder Wegränder ergänzen.

Im Landesraumordnungsplan Schleswig-
Holstein (Maßstab: 1:250.000 [43]) sind „Räume
mit besonderer Bedeutung für Natur und Land-
schaft“, die in großflächige „Schwerpunkträume“
und linienförmige „Verbundachsenräume“ diffe-
renziert sind, dargestellt (Grundlage: Schutzge-
biets- und Biotopverbundsystem / Entwurf Land-
schaftsprogramm 1997). Diese Räume stellen
„Vorbehaltsräume“ dar und sind in den Regional-
plänen auf Grundlage der Landschaftsrahmen-
pläne weiter zu konkretisieren und als „Gebiete
mit besonderer Bedeutung für Natur und Land-
schaft“ oder als „Vorranggebiete für den Natur-
schutz“ festzusetzen.

Thüringen
Für Thüringen liegt derzeit keine landesweite
Naturschutzfach- oder Landschaftsplanung zum
Biotopverbund vor. Im Jahr 2004 wurde eine
bisher unveröffentlichte Raumkulisse „Biotopver-
bund des Landes und der Regionen“ erarbeitet. Zu
nennen sind außerdem die „Wissenschaftlichen
Beiträge zum Landschaftsprogramm Thüringens“
[103], in deren Anlagen eine Themenkarte „Land-
schafts- und Naturschutz“ zu finden ist. Hier wer-
den „Landschaftsteile für den landesweiten Bio-

topverbund“ skizzenhaft dargestellt. Es handelt
sich hauptsächlich um verschiedene Fließgewäs-
ser und deren Auen. Weitere Bestandteile des lan-
desweiten Biotopverbunds sind die „Muschel-
kalkumrandung des Thüringer Beckens“ und das
„Thüringer Gebirge“. Die Aufstellung eines eigen-
ständigen Landschaftsprogramms ist, ebenso wie
eine spezifische Regelung zum Biotopverbund,
erst seit 2006 gesetzlich verankert.

Während die Themenkarte „Landschafts-
und Naturschutz“ der „Wissenschaftlichen Beiträ-
ge zum Landschaftsprogramm“ 1993 noch voll-
ständig in das damalige Landesentwicklungspro-
gramm [106] übernommen wurde, sind die In-
halte im aktuellen Landesentwicklungsplan
[104,105] in dieser Form nicht mehr zu finden.
Nach dem Landesentwicklungsplan sollen Land-
schaftsräume mit besonderer ökologischer Be-
deutung einen Beitrag zur Entwicklung „ökologi-
scher Verbundsysteme im europäischen Maß-
stab“ leisten. Die in der Karte dargestellten „Räu-
me mit ökologisch besonders bedeutsamen Land-
schaften“ (Grundsatz) beinhalten die Schutzge-
biete sowie unzerschnittene Räume > 50 km2  und
können als Kategorie eines zu entwickelnden Bi-
otopverbunds aufgefasst werden. Erst durch die
Ausweisung von „Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten Freiraumsicherung“ im Rahmen der Regional-
planung soll der Aufbau des Verbundsystems
konkretisiert werden.

3 Zusammenfassung und Diskussion

Aktuell verfügen 9 von 13 Flächenbundesländern
über landesweite Planungen zum Biotopverbund.
Planungen fehlen in Baden-Württemberg, Hes-
sen, Niedersachsen und Thüringen, wobei in Ba-
den-Württemberg eine Fachkarte mit groben
Gebietsabgrenzungen existiert. Die Landschafts-
planung ist in vier Ländern primärer Träger der
vorliegenden Biotopverbundplanungen. In fünf
Ländern besteht eine eigenständige Fachplanung
des Naturschutzes, die aber eng mit der Land-
schaftsplanung der Landesebene verknüpft sein
kann (z. B. Schleswig-Holstein).

In allen Landesraumordnungsplanungen der
Bundesländer gibt es heute textliche Ausführun-
gen zu „Ökologischen Verbundsystemen“ [17],
auch wenn der Begriff nicht immer gebraucht
wird. Kartografische Darstellungen von Katego-
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rien, die (auch) den „Ökologischen Verbundsys-
temen“ zugeordnet werden können, sind bis auf
Bayern in allen Plänen zu finden. Allerdings gibt
es große Unterschiede hinsichtlich der Ausfor-
mung und im Sicherungsgrad der Verbundsyste-
me. Positiv hervorzuheben sind die Verbundsys-
teme in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vor-
pommern und im Saarland. Vielfach umfassen
Vorranggebiete jedoch nur die bereits natur-
schutzrechtlich gesicherten Flächen („Kernflä-
chen“) und zusammen mit den Vorbehaltsgebie-
ten (wenn überhaupt als solche ausgewiesen)
ergeben sich oft keine zusammenhängenden Sys-
teme bzw. Suchraumkulissen für die Regionalpla-
nung. Insgesamt ist einzuschätzen, dass zwar das
Thema der „Ökologischen Verbundsysteme“ ge-
mäß den Vorgaben der MKRO heute in allen Pla-
nungen eine Rolle spielt, eine ausreichende raum-
ordnerische Sicherung der landesweit bedeutsa-
men räumlich-funktionalen Beziehungen des Bi-
otopverbundes aber noch nicht erreicht bzw. vor-
bereitet wurde [44].

Zwischen den einzelnen Biotopverbundpla-
nungen sind teilweise beträchtliche methodische
und darstellerische Unterschiede festzustellen.
Während beispielsweise die landesweiten Pläne
der meisten Länder für den kleinmaßstäblichen
Bereich (1:250.000 - 1:500.000) vorliegen, wurden
die Planungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen im Maßstab 1:25.000 durchgeführt,
was dazu führt, dass die Hauptstruktur des lan-
desweiten Biotopverbundssystems hier kaum er-
kennbar wird. Auch die kleinmaßstäblichen Pla-
nungen differieren untereinander. Relativ flächi-
ge landesweite Kulissen weist z.B. Bayern aus; die
Konkretisierungen finden hier auf der regiona-
len Ebene statt. In zwei Ländern sind die Planun-
gen bereits im Konzept ebenenübergreifend vor-
gesehen. Die Planung in Sachsen-Anhalt erfolgte
im Maßstab 1:50.000, für die überregional-lan-
desweite Ebene wurden jedoch Generalisierun-
gen zu „Biotopverbundeinheiten“ durchgeführt,
die das System für diese Ebene maßstabsgerecht
abbilden. Schleswig-Holstein, dem die Rolle als
„Pionier“ der landesweiten Biotopverbundpla-
nungen zugesprochen wird, führte „Schwer-
punkträume“ und „Verbundachsen“ ein, die so-
wohl auf der Landesebene als auch für die regio-
nale Ebene (mit angepasster Bezeichnung) aus-
gewiesen werden.

Hinsichtlich des Vorgehens bei der Flächen-
auswahl bzw. bei der Raumabgrenzung können
schutzkategoriebezogene, lebensraumbezogene
und artenbezogene Ansätze unterschieden wer-
den. Die Ansätze treten aber nie separat auf, da
sie inhaltlich miteinander verzahnt sind. Meist
wird versucht, die Flächenauswahl anhand von
naturschutzfachlichen Grundlagendaten, insbe-
sondere anhand von Daten zu (wertvollen) Bio-
toptypen, zu vollziehen. In einigen Ländern spie-
len auch Arten als Ziel-, Leit- oder allgemein als
gefährdete Arten eine stärkere Rolle (z.B. Meck-
lenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen).
Ihre Vorkommen werden zur Ausweisung ent-
sprechender Flächen und Räume meist dann mit
herangezogen, wenn landesweit repräsentative
Daten vorliegen. In Schleswig-Holstein, Sachsen-
Anhalt und im Saarland sind Schutzgebiete „au-
tomatisch“ Bestandteile des Verbundsystems.

Neben dem Vorgehen bei der Flächenauswahl
sind die von den Ländern eingeführten Flächen-
bzw. Raumkategorien wesentlicher Ausdruck des
methodischen Ansatzes der Verbundplanung. In
Tabelle 1 sind die in den Länderplanungen verwen-
deten Flächen- und Raumkategorien zusammen-
gestellt. Es wird versucht, eine grobe Trennung von
Kategorien, die eher die Sicherung des Bestandes
bzw. das Setzen planerischer Schwerpunkte (Erhal-
tung/Kernflächen) implementieren und von Ka-
tegorien, die stark den Entwicklungs- bzw. Verbin-
dungsgedanken tragen, zu ermöglichen. Dies ist
jedoch nicht bei allen Ländern gut durchführbar
(vgl. Ländertexte).

Die Kategorie „Kernflächen“ wird in mehre-
ren Bundesländern gebraucht. Auch „Entwick-
lung“ tritt in den Begriffsbildungen oft auf. „Klas-
sische“ Kategoriepaare wurden in Bayern (Siche-
rung und Entwicklung), Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz (Erhalt und Entwicklung)
und Sachsen (Kern- und Verbindungsflächen)
aufgestellt. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt
wurden „Kernflächen“ und Entwicklungskatego-
rien kombiniert. Vom Saarland wird der Begriff
„Vorrang“ aus der Raumordnung in die Land-
schaftsplanung getragen.

Der Begriff „Verbindungsfläche“ als fachlich-
logisches Pendant zu den Kernflächen wird
derzeit nur in Sachsen verwendet. Hingegen sind
„Verbund- bzw. Vernetzungsachsen“ in Schles-
wig-Holstein und im Saarland etabliert. Der au-
ßerhalb Deutschlands oft benutze Korridorbegriff
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Bundesland/Land

Kategorien des Biotopverbunds
Kerne/Erhaltung < < > > Verbindungen/Entwicklung

Bayern
Landesweiter Biotopver-
bund, abgeleitet aus ABSP

- Schwerpunkt Sicherung und Opti-
mierung

- Schwerpunkt Entwicklung und Opti-
mierung

- Schwerpunkt Entwicklung
Brandenburg
Landschaftsprogramm

- Kernflächen des Naturschutzes - Entwicklung großräumiger Nieder-
moorgebiete und Auen

- Entwicklung der Ergänzungsräume für
einen Feuchtbiotopverbund

- Erhalt natürlicher und naturnaher
Lebensräume sowie von Artenvor-
kommen

- Entwicklung von Bereichen mit hohem
Regenerationspotenzial für die Wie-
derausbreitung von Arten bzw. für das
Entstehen von Lebensräumen

Mecklenburg-
Vorpommern
Gutachtliches Land-
schaftsprogramm

Biotopverbund durch zusammenfassende Rahmung der o.g. Kategorien gekenn-
zeichnet:

- europäischer Biotopverbund
- Biotopverbund landesweiter Bedeutung

Nordrhein-Westfalen
Fachbeitrag Naturschutz
und Landschaftspflege

- Flächen mit herausragender Bedeu-
tung für das Biotopverbundsystem

- Flächen mit besonderer Bedeutung für
das Biotopverbundsystem

Rheinland-Pfalz
Planung Vernetzter Bio-
topsysteme

- Erhalt - Entwicklung
- biotopverträgliche Nutzung

Saarland
Landschaftsrahmenplan

- Gebiete mit Vorrang für Schutz und
Sicherung von Arten und Biotopen

- Vernetzungsachsen
- Pufferzonen

Sachsen
Gebietskulisse für die
Ausweisung eines Ökologi-
schen Verbundsystems

- Kernflächen (überwiegend Erhal-
tung)

- Verbindungsflächen (überwiegend
Entwicklung)

- Kernflächen - EntwicklungsflächenSachsen-Anhalt
Ökologisches Verbundsy-
stem

Kern- bzw. Entwicklungsflächen sind Bestandteile von:
- überregional bedeutsamen Biotopverbundeinheiten
- regional bedeutsamen Biotopverbundeinheiten
- örtlich bedeutsamen Biotopverbundeinheiten
- Schwerpunkträume - Verbundachsenräume
als Bestandteile von: “Räumen mit besonderer Eignung für die Erhaltung u Ent-
wicklung von Natur und Landschaft“ (großräumige, umweltschonend genutzte,
landestypische Kulturlandschaftsausschnitte)

Schleswig-Holstein
landesweite Ebene des
Schutzgebiets- und Bio-
topverbundsystems

großflächige naturbetonte Biotope
(Gebiete mit besonderer Eignung für
die Erhaltung und Entwicklung großflä-
chiger, naturbetonter Lebensräume)

BRD
§ 3 BNatSchG
(Rahmengesetz)

§ 3: Kernflächen § 3: Verbindungsflächen/-elemente

- Erhaltungsgebiete und -flächen
(derzeitiger Biotopbestand)

- Entwicklungsgebiete und -flächenEmpfehlungen des Ar-
beitskreises
„Länderübergreifender
Biotopverbund“ [16]
Umsetzung auf regionaler
bis länderübergreifender
Ebene

Ebenen:
- Flächen mit nationaler/länderübergreifender Bedeutung
- Flächen mit landesweiter/überregionaler Bedeutung
- Flächen mit regionaler Bedeutung

Tab. 1: Kategorien des Biotopverbundes auf Länder- und Bundesebene.
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wird kaum gebraucht (Ausnahmen: Mecklen-
burg-Vorpommern, Baden-Württemberg); weil
vermutlich unter „Korridoren“ meist lokale line-
are Verbundelemente und nicht „Landschaftskor-
ridore“ [47] oder „Lebensraumkorridore“ [91] ver-
standen werden.

Insgesamt wird deutlich, dass in den deut-
schen Biotopverbundplanungen eine große Be-
griffs- bzw. Kombinationsvielfalt herrscht und die
Kategorien nur zwischen wenigen Ländern ver-
gleichbar sind, was insbesondere auch für die hier
nicht genauer behandelten kartografischen Dar-
stellungen zutrifft.

Ausgehend von den einzelnen Länderpla-
nungen sind daher auf dem Weg zu einem in
Maßstab und Inhalten kompatiblen nationalen
Planwerk, das auch den gesamtdeutschen Bau-
stein für den Aufbau eines gesamteuropäischen
ökologischen Netzwerkes (PEEN [18]) liefert, noch
größere Anstrengungen nötig. Der § 3 BNatSchG,
der zu einem Zeitpunkt in Kraft trat, zu dem meh-
rere Bundesländer bereits landesweite Biotopver-
bundplanungen erarbeitet hatten, spielt dabei
eine besondere Rolle. Nach den Empfehlungen
des Arbeitskreises „Länderübergreifender Biotop-
verbund“ [16] soll zwischen einem „Biotopver-
bund im gesetzlichen Sinne“ und einem „Biotop-
verbund im weiteren (fachlichen) Sinne“ unter-
schieden werden. Dieser „Biotopverbund im wei-
teren (fachlichen) Sinne“ ist der Biotopverbund,
der sich in den bereits weit fortentwickelten Bio-
topverbundplanungen einiger Bundesländer (z.B.
Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt) mit 20-30 %
Landesflächenanteil niederschlägt und eigentlich
erst in dieser Form zu einem kohärenten System
für die gefährdeten Lebensräume und Arten
führt, in dem auch die wichtigen Verbindungs-

flächen entsprechenden Raum einnehmen. Ob-
wohl der § 3 BNatSchG von mindestens 10 % (ge-
sicherter) Fläche für den Biotopverbund ausgeht,
ist die Gefahr, dass eine Beschränkung auf die-
sen Prozentsatz eintritt, nicht zu unterschätzen.
Zu vermuten ist, dass die 10 % in nicht wenigen
Gebieten bereits mit den „Kernflächen“ (und
vielleicht mit einigen Entwicklungsflächen) er-
reicht und überschritten werden. Damit ist aber,
auch nach dem funktionalen Ansatz des
§ 3 BNatSchG, noch kein „Biotopverbund“ reali-
siert, weil die Verbindungen nicht ausreichend
berücksichtigt sind [vgl. auch 100].

Es bleibt zu hoffen, dass sich die weitere Ent-
wicklung am Stand der „positiven Vorbilder“ un-
ter den Verbundplanungen orientiert und dass,
durch funktionale Überlegungen getragen, die
fachlichen Anforderungen an einen Lebensraum-
verbund für die heimischen Arten in den Mittel-
punkt gerückt werden. Die hier vorgelegte Über-
sicht soll die Diskussion darüber unterstützen.
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